
N I E D E R S C H R I F T  

über die 1. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10.02.2020 

Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr; Ende der Sitzung: 21:25 Uhr 

 

 
Anwesend 

Die Stadtverordnetenvorsteherin 

Margarete Hartmann (CDU) 

Die stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher 

Franz-Josef Heimann (CDU) , Bernhard Hohmann (CWE) , Bernhard Lindner (SPD) 
 
 
Die Mitglieder 
 

Christlich Demokratische Union 

Dipl.-Kfm. Hans-Dieter Alt, Bernhard Farnung, Patricia Fehrmann, Stefan Frauenholz, Dipl.-Ing. 
Michael Gehring, Markus Günther, Dorothee Hauck-Hiersch, Thomas Hering, Norbert Jehn, Det-
lef Jestädt, Susanne Jobst, Heike Kleemann, Sebastian Klingenberger, Walter Krah, Helena 
Ludwig-Walz(bis 20:15 Uhr), Johannes Orth, Luca Pfeifer, Dr. Albert Post, Michael Ruppel, Est-
her Schmitt-Eckart, Felix Statt, Dr. Marion Wagner, Andrea Werner, Dipl.-Volkswirt Steffen 
Werner, Margarete Ziegler-Raschdorf 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Edith Bing, Rose Finkler, Dipl.-Ing. Michael Herrlich, Florian Hütsch, Dipl.-Ing. Peter Jenne-
mann, Peter Makowka, Hans-Joachim Tritschler, Jonathan Wulff 

Bündnis 90/Die Grünen 

Silvia Brünnel, Knut Heiland, Hashem Savoji, Ulrike Schmelz, Ernst Sporer 

Die Linke.Offene Liste / Menschen für Fulda 

Stefan Jahn, Karin Masche, Ute Riebold, Dr. Ing. Naim Wardak 

Christliche Wählereinheit 

Elke Hohmann, Martin Jahn, Norbert Reichardt 

Freie Demokratische Partei 

Michael Thomas Grosch, Helge Mühr, Dipl.-Ing. Architekt Thilo E. Sprengel, Klaus von Rhein 

Bürger für Osthessen 

Jens Kubesch, Anton Josef Rummel 

Ohne Fraktion 

Kay Wehner 
 

Vom Magistrat 

Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld, Bürgermeister Dag Wehner, Stadtbaurat Daniel 
Schreiner, die Stadträtinnen/Stadträte Wolfgang Arnold, Stefan Grauel, Sibylle Herbert, Christa 
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Joa-Sporer, Rainer Kohlstruck, Rita Lehmkuhl, Lothar Plappert, Eva-Maria Scholl-Utz, Gerhard 
Stollberg, Michael von Weyhe, Heidelinde Weinberger 
 

Vom Ausländerbeirat 

Abdulkerim Demir 
 

Vertreterin des Behindertenbeirates 

Elvira Storch 

Entschuldigt 

Ralf Zwengel (Grüne), Dajana Andre (LioM FD), Gerhard Schneider (BfO), 
 
 
Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wird von Frau Stadtverordnetenvorsteherin 
Margarete Hartmann eröffnet. Sie stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen worden und die 
Stadtverordnetenversammlung gemäß § 53 Abs. 1 HGO beschlussfähig ist. 
 
Tagesordnung: 
Zur Tagesordnung stellt Frau Hartmann fest, dass der Top 3 der TO I entfällt, da alle Grund-
stücksangelegenheiten einstimmig beschlossen wurden. 
 
Sie berichtet weiterhin, dass von der CDU- und der CWE-Fraktion mit Datum vom 10. Februar 
eine Resolution hinsichtlich der Stärkung der Krankenhausversorgung als Appell an die Ge-
sundheitspolitik zur Behandlung in der Sitzung vorgelegt wurde. Diese Initiative kann aller-
dings nur auf die Tagesordnung genommen werden, wenn dies mit 2/3 Mehrheit so beschlos-
sen wird. 
Unter Bezug auf die allen Stadtverordneten vorliegende Tischvorlage mit dem Resolutionstext 
lässt sie über die Aufnahme der Resolution in die Tagesordnung abstimmen. Die Abstimmung 
ergibt ein einstimmiges Ergebnis. 
Damit findet die Resolution Eingang in die Tagesordnung. Sie wird nach dem Tagesordnungs-
punkt – Wahl des Bürgermeisters – behandelt. 
 
 
Entsprechend der generellen Verfahrensweise werden dann zunächst die Beratungsgegenstän-
de der Tagesordnung II aufgerufen. Sie sind nachfolgend aufgeführt: 
 

Tagesordnung II 

3/2020 SVV 
Änderung Nr. 2 des Bebauungsplans Nr. 92 „Nördlich der Adenauerstraße“ 
Aufstellungsbeschluss 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung für die Änderung Nr. 2 des Be-
bauungsplans Nr. 92 „Nördlich der Adenauerstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. Der Plan wird im 
beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Bauge-
setzbuch (BauGB) aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst teilweise die Flurstücke 18; 26; 27; 29; sowie das Flurstück 28 – 
alle Gemarkung Horas, Flur 9. 
Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 1,29 ha. 
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
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4/2020 SVV 
7. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Waidesgrund“ 
- Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Beteiligung der Behörden § 1 (7) BauGB 
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 (2) BauGB 
- Beschluss zur Beteiligung der Behörden § 4 (2) BauGB 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
 über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung, 
 
 die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und 
 
 die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) BauGB. 
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
 

5/2020 SVV 
Bebauungsplan Nr. 5 „Am Schafacker“ der Stadt Fulda, Stadtteil Sickels 
Hier:- Beschluss über die Ergebnisse der Offenlegung nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
 entsprechend den als Anlage beigefügten Beschlussvorschlägen zu den im Rahmen der 

Offenlegung eingegangenen Anregungen und Bedenken 
 
 den Bebauungsplan Nr. 5 „Am Schafacker“ gemäß § 10 BauGB als Satzung  
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 42/20, 42/21 sowie in Teilen die Flurstücke 63/4, 
62/35 und 62/44, alle Gemarkung Sickels, Flur 4. Es umfasst eine Größe von rd. 2,5 ha.  
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
 

1/2020 SVV 
Neuwahl im Ortsgericht Fulda II 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 7 Abs. 2 des Ortsgerichtsgesetzes, die in 
der Vorlage genannte Person und schlägt sie dem Direktor des Amtsgerichts Fulda zur Ernen-
nung vor: 
 
Herr Michael Wehner, Malkeser Straße 7, 36041 Fulda Malkes – Ortsgerichtsschöffe Fulda II  
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
 

465/2019 SVV 
Aufhebung der Satzung über die außerunterrichtliche Betreuung von Grundschulkindern in Be-
treuungsklassen der Stadt Fulda 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die der Vorlage beigefügte Satzung über die 
außerunterrichtliche Betreuung von Grundschulkindern in Betreuungsklassen der Stadt Fulda 
vom 22.08.2001 aufzuheben, da der Regelungsbedarf nicht mehr gegeben ist. Einer ebenfalls 
als Anlage beigefügten Aufhebungssatzung wird zugestimmt. 
Die Vorlage ist insoweit Bestandteil des Beschlusses. 
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
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7/2020 SVV 
Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt (vormals: Die Soziale Stadt) 
Neuausweisung eines Fördergebiets im Fuldaer Nordend 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht der Verwaltung zur Neuaufnahme in das 
Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt (vormals: Soziale Stadt) des Fuldaer Nordends zur 
Kenntnis und beschließt die vorläufige räumliche Gebietsabgrenzung, wie im beigefügten Aus-
schnitt aus der Stadtgrundkarte farblich (blau umrandet) markiert. Die Anlage (Anlage: Stadt-
grundkarte) ist insoweit Bestandteil des Beschlusses. 
 
Einstimmig, 3 Enthaltung(en) 
 

Tagesordnung I 

20/2020 SVV 
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Fulda, Einführung und Verpflichtung 
 
Nachdem sich die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 21.10.2019 mit großer 
Mehrheit für eine Wiederwahl des amtierenden Bürgermeisters, Herrn Dag Wehner, ausgespro-
chen hat, steht nunmehr der eigentliche Wahlakt an. 
 
Die Stadtverordnetenvorsteherin erläutert zunächst den Wahlvorgang und schlägt vor, den 
Wahlvorstand mit Bediensteten der Verwaltung, Frau Richter, Herrn Siebert und Herrn Hilde-
brand, zu besetzen. 
 
Es folgt dann die geheime Wahl. 
 
Das Ergebnis wird von der Stadtverordnetenvorsteherin verkündet. Es sieht wie folgt aus: 
 
Zahl der Stadtverordneten       59 
Davon anwesend        56 
Abgegebene Stimmen:       56 
 
Mit Ja haben gestimmt:       39 
Mit Nein haben gestimmt:         7 
Enthaltungen         10 
 
Gültige Stimmen mithin       46 
Ungültige Stimmen        10 
 
Damit ist Bürgermeister Dag Wehner mit überzeugender Mehrheit wiedergewählt. Der Gewähl-
te erklärt, die Wahl anzunehmen. 
 
Mit der anschließenden Verpflichtung zur gewissenhaften Amtsausübung durch die Stadtver-
ordnetenvorsteherin und der Aushändigung der Ernennungsurkunde durch den Oberbürger-
meister ist der formale Akt abgeschlossen. Oberbürgermeister und Stadtverordnetenvorstehe-
rin gratulieren dem wiedergewählten Bürgermeister und wünschen ihm für die Zukunft alles 
Gute. 
 
In einer kurzen Ansprache bedankt sich Herr Wehner für das ihm entgegengebrachte Vertrau-
en, rekapituliert einige wesentliche Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit und beschreibt seine 
Ziele für die nächste Wahlperiode, wobei er nochmals deutlich macht, dass ihm die sachorien-
tierte Problemlösung am Herzen liegt und er damit parteiübergreifend für alle Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Fulda und natürlich innerhalb der städtischen Gremien für alle Fraktionen und 
Gruppierungen als Ansprechpartner zur Verfügung stehe. 
 
Mehrheitlich dafür 
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27/2020 SVV 
Resolution - Stärkung der Krankenhausversorgung als Appell an die Gesundheitspolitik 
 
Frau Fehrmann bringt die Resolution nunmehr offiziell ein. Im Anschluss folgt die grundsätzli-
che Stellungnahme für die beiden antragstellenden Fraktionen. SPD-Fraktion und Liom FD-
Fraktion geben ebenfalls eine Stellungnahme ab. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig die vorgelegte Resolution - Stärkung 
der Krankenhausversorgung als Appell an die Gesundheitspolitik. 
 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

21/2020 SVV 
Aktuelle Stunde, Anfragen und Anträge - SV 10.02.2020 
 
1. Aktuelle Stunde: 
 
Zur „Aktuellen Stunde“ liegen 3 Anfragen vor: 
 
1. Anfrage der CDU-Fraktion betr. Auswirkungen der Verlagerung der IAA auf den Wirtschafts-

standort Fulda 
 
Die Antwort gibt der Oberbürgermeister 
 
2. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. Aktivitäten der Gruppe „Der III Weg“ 
 
Die Antwort gibt der Bürgermeister 
 
3. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. den ÖPNV/NVP 
 
Die Antwort gibt der Oberbürgermeister 
 
 
2. Anfragen: 
 
Es liegen 23 Anfragen vor: 
 
1. Anfrage der CDU-Fraktion betr. Förderung von „Start-Up“ Unternehmen 
2. Anfrage der SPD-Fraktion betr. Beschwerden über den neuen ÖPNV-Fahrplan 
3. Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betr. Tempo 30 in der Innenstadt 
4. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. Mietpreisentwicklung 
5. Anfrage der CWE-Fraktion betr. den ÖPNV-Fahrplanwechsel 
6. Anfrage der FDP-Fraktion betr. die Inobhutnahme von Kindern 
7. Anfrage der BfO-Fraktion betr. abschließbare Fächer für Schüler in Schulen 
8. Anfrage der CDU-Fraktion betr. die zerstörte Fußgängerbrücke über den Westring 
9. Anfrage der SPD-Fraktion betr. die Entsorgung von Sperrmüll im Stadtgebiet 
10. Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betr. Air BnB – Ferienwohnungen in Fulda 
11. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. den ÖPNV-Fahrplanwechsel 
12. Anfrage der CWE-Fraktion betr. den Neu-/Umbau der Ferdinand-Braun-Schule 
13. Anfrage der FDP-Fraktion betr. die Planung für ein Parkhaus auf der Ochsenwiese 
14. Anfrage der BfO-Fraktion betr. die Vergabe von Wohnungen 
15. Anfrage der CDU-Fraktion betr. Online-Dienstleistungen 
16. Anfrage der SPD-Fraktion betr. die Demonstration von Landwirten im Stadtgebiet 
17. Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betr. Naturwald 
18. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. hoheitliche Aufgaben / private Hilfspolizisten 
19. Anfrage der CWE-Fraktion betr. Strafzettel für Falschparker 
20. Anfrage der SPD-Fraktion betr. die Entwicklung der Mietpreise im Stadtgebiet 
21. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. die Minigolfanlage im Schlossgarten 
22. Anfrage der SPD-Fraktion betr. hoheitliche Aufgaben der Verwaltung, ausgeführt von priva-
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ten Dienstleistern 
23. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. Schwangerschaftsabbrüche 
 
 
Die Anfrage Nr. 1 beantwortet der Oberbürgermeister, die Anfragen Nr. 3, 6 und 7 der Bürger-
meister und die Anfragen Nr. 2, 4 und 5 der Stadtbaurat. Die Antworten sind der Niederschrift 
als Anlage beigefügt. 
 
Nach Behandlung der Anfrage Nr. 7 wird der Geschäftsordnungsantrag gestellt, es bei der ei-
nen „Anfragerunde“ zu belassen und auf die weitere Behandlung der Anfragen in der Sitzung 
zu verzichten. 
 
Der Antrag wird bei 
 
52 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (2 Stimmen LioM FD) und 1 Enthaltung (1 Stimme LioM FD) 
mehrheitlich angenommen. 
 
 
Die unerledigt gebliebenen Anfragen sollen gemäß § 13 Abs. 6 der Geschäftsordnung schriftlich 
beantwortet werden. 
 
 
3. Anträge: 
 
Folgende Anträge wurden zur Überweisung an die zuständigen Fachausschüsse eingereicht: 
 
1. Antrag der FDP-Fraktion betr. die Errichtung einer Querungshilfe über die Leipziger Straße 
 

Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
 
2. Antrag der SPD-Fraktion betr. die sofortige Revision des NVP 
 

Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
 
3. Antrag der LioM FD-Fraktion betr. BürgerInnen aktiver einladen 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
 
4. Antrag der LioM FD-Fraktion betr. die Überprüfung der „Grün-Pfeil-Regelung“ 
 

Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
 
5. Antrag der LioM FD-Fraktion betr. - Mittelstraße attraktiver gestalten 
 

Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 
 
6. Antrag der LioM FD-Fraktion betr. einen Bericht über Stellenausschreibungen 
 

Haupt- und Finanzausschuss und 
Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend 

 
7. Antrag der BfO-Fraktion betr. die Verleihung des Kulturpreises 
 

Schul-, Kultur und Sportausschuss 
 
8. Antrag der BfO-Fraktion betr. die Ausstattung des Rechnungsprüfungsamtes mit einem Ein-

gangsstempel 
 

Haupt- und Finanzausschuss 
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Die Antworten zu den Anfragen werden zur Kenntnis genommen, die Anträge werden an die 
zuständigen Fachausschüsse überwiesen. 
 
Zur Kenntnis genommen 

 

 
Der Schriftführer Die Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
 
Helmut Herchenhan Margarete Hartmann 
 
 

Anlage zur Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung vom 02.09.2019 

 

1. Anfrage der CDU-Fraktion betr. Förderung von „Start-Up“ Unternehmen  
 
Antwort von Oberbürgermeister Dr. Wingenfeld 
 
Frage 1: 
Wie viele Neugründungen von Unternehmen bzw. Start-Ups hat es in den letzten Jahren (z.B. 
seit 2000) in Stadt und Region Fulda gegeben und wie viele davon konnten seitdem über die 
Gründungszeit hinaus ihren Bestand sichern? 
 
Antwort: 
Die Neugründungen in der Stadt Fulda sind den Gewerbeanmeldungen zu entnehmen: 
 

 
 
Dabei unterscheidet die Statistik zwischen Neuerrichtung und allen Gewerbeanmeldungen. Das 
sind zum einen die Neugründungen von Unternehmen. In den Gewerbeanmeldungen sind au-
ßerdem die Übernahmen von bestehenden Betrieben und die Änderungen der Rechtsform ent-
halten. 
 
Es ist festzustellen, dass von 2013 bis 2018 die Anzahl der Gründungen in der Tendenz deut-
lich zurückgegangen ist. Dieser Trend ist bundesweit zu beobachten. 
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Die Gründe werden u.a. in der guten Konjunktur gesehen, da eine hohe Nachfrage nach Fach-
kräften besteht und die Verdienstmöglichkeiten für abhängig Beschäftige sehr gut sind. Außer-
dem sehen sich insbesondere Gründerunternehmen dem Problem ausgesetzt, dass sie nur 
schwer Mitarbeiter finden, die mit ihnen den Schritt der Gründung wagen. In Zeiten schwacher 
Konjunktur erfolgen zahlreiche Gründungen aus der Arbeitslosigkeit heraus. Die Gründerquote 
korrespondiert in der Region Fulda deutlich mit der Arbeitslosenquote. Viele potenzielle Grün-
der scheuen den Weg in die Selbständigkeit und ziehen stattdessen einen gut bezahlten Job 
vor. 
 
Rückläufige Tendenz bei der Gewerbeanmeldung: 
 

 
 
Eine statistische Auswertung, wie viele Gründer mit ihrem Unternehmen die Gründungszeit 
überstehen, gibt es für die Region Fulda nicht. Man darf annehmen, dass wir hier dem bundes-
weiten Trend folgen: Etwa 50% der Unternehmen überleben die ersten fünf Jahre (Analyse des 
Instituts für Mittelstandsforschung). 
 
Frage 2: 
Welche Unterstützung haben wissenschafts- und wirtschaftsfördernde Institutionen der Stadt 
und der Region (z.B. Hochschule Fulda, berufliche Schulen, IHK, Handwerkerschaft, BBZ) für 
die Neugründungen und innovative Unternehmensideen geleistet und gibt es in diesem Bereich 
besondere Unterstützungsstrukturen? 
 
Antwort: 
Die einzelnen Akteure in diesen Bereichen haben jeweils eigene Aktivitäten zur Förderung von 
Innovation und Unternehmensgründungen. Es existiert jedoch auch eine intensive Vernetzung 
dieser Institutionen. 
Die Hochschule Fulda pflegt einen engen Austausch mit Praxispartnern aus Gesellschaft und 
Wirtschaft. Das bürgernah in der Innenstadt angesiedelte Hochschulzentrum Fulda Transfer 
bündelt Aktivitäten rund um den Wissenstransfer, wissenschaftliche Weiterbildungen, Existenz-
gründungen und Forschungskooperationen unter einem Dach. Unternehmen und Institutionen, 
die an einer Zusammenarbeit mit der Hochschule interessiert sind, finden hier nicht nur Ihre 
Ansprechpartner zu den genannten Themen, sondern auch geeignete Räume für Ihre Veran-
staltungen mit thematischer Nähe zur Hochschule. 
Die IHK Fulda bietet umfangreiche Beratung für Gründer an, mit Workshops und Informations-
veranstaltungen. Ein ähnliches Angebot gibt es auch bei der Kreishandwerkerschaft. 
Stadt, Landkreis und IHK fördern die Gründerszene über die Region Fulda GmbH. Um innovati-
ve Ideen vorzustellen, werden sogenannte Innovationsabende veranstaltet. Hier findet ein re-
ger Informationsaustausch zwischen etablierten Unternehmern und Start-Ups statt und Grün-
der werden ermutigt, ihre Ideen umzusetzen. 
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Aus dem ITZ Gründerzentrum ist ein umfassendes Gründernetzwerk entstanden, das sich re-
gelmäßig zu Gründerabenden trifft. Ein besonderes Instrument ist das sogenannte Gründer-
frühstück, bei dem angehende Start-Ups ihre Unternehmensidee präsentieren und diskutieren. 
Die Treffen finden in betont lockerer Atmosphäre statt, ohne Berührungsängste zwischen neu-
en und etablierten Unternehmern. Ein besonderes Beispiel dafür sind die Wandertouren mit 
Gründern in Begleitung der Rhön Lamas. In zwangloser Art und Weise lernen sich hier junge 
Unternehmer kennen. 
Die nächsten Termine sind u.a. 
13. Innovationsabend am 24. Oktober 2019 im ITZ Fulda 
Gründerabend am 19. November 
Gründerfrühstück am 6. Dezember 2019 
Ein weiteres Instrument, das in der Region gerne genutzt wird, ist der Anreiz des Hessischen 
Gründerpreises. Zahlreiche Gründer aus der Region Fulda waren hier bereits erfolgreich. Im 
Vorfeld wurden diese Teilnehmer durch das Gründernetzwerk speziell auf den Wettbewerb vor-
bereitet. 
Das gesamte Gründernetzwerk mit weiteren Angeboten ist im Internet zu finden: 
www.gruender-region-fd.de  
 
Frage 3: 
Welche Möglichkeiten der Förderung von Start-Ups und Gründungsinitiativen mit innovativen 
Unternehmensideen sieht der Magistrat allgemein uns insbesondere durch Schaffung einer bes-
seren Verknüpfung dieser Initiativen mit den in der Region ansässigen innovationsorientierten 
Institutionen der Wissenschaft, Ausbildung und Wirtschaft? 
 
Antwort: 
Die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in der Gründungsförderung hat sich in den letz-
ten Jahren sehr gut entwickelt. Es hat sich gezeigt, dass ein Netzwerk aus etablierten Unter-
nehmen, aus Institutionen und mit Start-Ups ein wirkungsvolles Instrument sind, um Gründern 
Mut zu machen. Die ursprüngliche Idee des ITZ Gründerzentrums hat sich insofern weiterent-
wickelt. An den Rahmenbedingungen, wie z.B. dem demographischen Wandel mit weniger jun-
gen Menschen, können wir wenig ändern. Ziel muss es daher sein, die Motivation zur Grün-
dung zu fördern. 
Für die Zukunft wird angestrebt, dieses Netzwerk für Gründerförderung noch mehr mit Leben 
zu füllen. Dabei müssen auch Themen im Vordergrund stehen, die aktuell die Motivation zur 
Gründung bremsen. Dies ist z.B. die Schwierigkeit, geeignete Mitarbeiter zu finden, die eine 
mutige Gründung mit begleiten. 
 
 
2. Anfrage der SPD-Fraktion betr. ÖPNV-Fahrplanwechsel am 15.12.2019 
 
Antwort von Stadtbaurat Schreiner 
 
Frage 1: 
Wie viele Beschwerden zu den Fahrplänen sind seit 12/2019 beim Magistrat oder der Rhön-
Energie eingegangen? 
 
Antwort:  
Eingehende Beschwerden werden zusammen mit dem Verkehrsunternehmen geprüft und wenn 
möglich abgestellt. 
Zu einem Zwischentermin am 20.01.2020 lagen der RhönEnergie 46 Meldungen vor, davon 
bezogen sich 29 auf den Landkreis, 5 auf das AST, 2 auf den Schülerverkehr und 10 auf die 
städtischen Linien. 
 
Frage 2: 
Wogegen richten sich die Beschwerden? 
 
Antwort: 
Die Kritikpunkte wurden überwiegend von Eltern (Schülerverkehr) und Fahrgästen geäußert, 
die von den Neuregelungen negativ betroffen sind oder waren. 
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Hierbei ist zu unterscheiden, ob es sich um kurzzeitige Umstellungsschwierigkeiten im Be-
triebsablauf handelt (z.B. Verspätungen, Transportengpässe im Schülerverkehr, Informations-
defizite seitens der Fahrgäste, Umgewöhnungsphase der Busfahrer etc.) oder um strukturelle 
Änderungen, die aus dem neuen Anforderungsprofil des beschlossenen Nahverkehrsplans sowie 
den notwendigen Anpassungen an die geänderten Linienführungen in den Nachbargemeinden 
resultieren. 
Bei Ersterem konnten die meisten Beschwerden innerhalb kürzester Zeit durch das Verkehrsun-
ternehmen durch Nachsteuerung beseitigt werden. Hier wird die Situation auf den einzelnen 
Linien weiterhin beobachtet und nachgesteuert. 
Bei den strukturellen Änderungen sind die Handlungsspielräume aufgrund der sich teilweise 
widersprechenden Anforderungen und Wünsche dagegen eingeschränkt. Im Rahmen der Vor-
bereitungen für eine weitere Umsetzungsstufe des Nahverkehrsplans wird geprüft, in wie weit 
auch in diesem Bereich Optimierungsmöglichkeiten bestehen, ggf. in Kombination mit neuen 
Maßnahmen. Grundsätzlich bleibt aber festzustellen, dass bei einem linienhaften Verkehrssys-
tem wie dem ÖPNV nicht alle Verkehrsbeziehungen für Jeden optimal gestaltet werden können.  
 
Frage 3: 
Gedenkt der Magistrat gemeinsam mit der RhönEnergie den Einwendungen aus der Bürger-
schaft durch Korrektur der Fahr- bzw. Streckenpläne zu entsprechen? 
 
Antwort: 
Wie bei früheren umfangreicheren Fahrplanänderungen bedarf es auch diesmal einer gewissen 
Eingewöhnungszeit, zum Einen bei den Fahrgästen, zum Anderen auch bei den Busfahrern. 
Neben anfänglichen Informationsdefiziten wird die Umstellungsphase auch durch den ungüns-
tig gelegenen Zeitpunkt des Fahrplanwechsels kurz vor Beginn der Schulferien, in denen wie-
derum ein anderer Fahrplan gilt, erschwert. Festzustellen ist, dass im Laufe des Januar die 
Zahl der Beschwerden rückläufig ist, was darauf hindeutet, dass sich die Fahrgäste zwischen-
zeitlich mit dem neuen Angebot beschäftigt haben. 
Zu dem hat das Verkehrsunternehmen kurzfristig bei wenigen anfänglichen Transportengpäs-
sen bei den morgendlichen Schülerfahrten reagiert und innerhalb kürzester Zeit nachgesteuert, 
wie dies im Übrigen auch bei jedem Schuljahresbeginn geschieht. 
Nach wie vor gibt es aber auch noch Kritikpunkte, die dem neuen Anforderungsprofil des Nah-
verkehrsplans geschuldet sind und auch aus dem Wunsch zahlreicher Fahrgäste nach Verkür-
zung von Fahrtzeiten und direkteren Linienführungen resultieren. Hier werden wir die Situatio-
nen beobachten und versuchen, wenn möglich, negative Folgen abzumildern  
oder zu beseitigen. Allerdings sind hier die Spielräume aufgrund gegensätzlicher Zielrichtungen 
und Anforderungen im Betriebsablauf begrenzt. 
 
 
3. Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betr. Tempo 30 in der Innenstadt 
 
Antwort von Bürgermeister Wehner 
 
Frage 1: 
Was ist der Grund für die unbeschränkte Beschilderung der Rabanusstraße auf Tempo 30 und 
wird diese Maßnahme auch auf die anderen Tempo 30 Limits angewandt? 
 
Antwort: 
Die Rabanusstraße weist in ihrem Verlauf einige Besonderheiten auf, die eine Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h erforderlich gemacht haben. 
 
Im Abschnitt zwischen der Dalbergstraße und der Straße Peterstor befindet sich das Bildungs-
unternehmen Dr. Jordan, das unmittelbar mit Eingängen angrenzt. Es handelt sich u.a. um 
eine allgemeinbildende Schule, so dass dort nach § 45 Abs. 9 Nr. 6 der Straßenverkehrsord-
nung eine Reduzierung auf 30 km/h möglich ist, die auf die Öffnungszeiten der Einrichtung 
beschränkt sein soll. 
In Höhe des Universitätsplatzes bzw. der Bahnhofstraße (beides sind Fußgängerzonen) herrscht 
ein sehr hoher Querungsverkehr durch Fußgänger, der nicht nur über die beiden Lichtzeichen-
anlagen die Rabanusstraße quert. 
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Es folgt zwischen der Sturmiusstraße und der Schlossstraße der Busbahnhof „Heertorplatz“. 
Hier befinden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite Einkaufsmöglichkeiten und Gast-
stätten (u.a. Straßenverkauf), so dass auch hier außerhalb der Lichtzeichenanlage ein erhöhter 
Querungsverkehr durch Fußgänger (vermehrt Schüler) stattfindet. 
Aus Gründen der Sicherheit bestand daher an diesen beiden Stellen das Erfordernis, die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit herabzusetzen. 
Um die Leichtigkeit und Stetigkeit des Verkehrsflusses in der gesamten Rabanusstraße sicher-
zustellen, wurde entschieden, die zulässige Höchstgeschwindigkeit im kompletten Straßenzug 
auf 30 km/h herabzusetzen. In diesem Kontext wurde die zeitliche Beschränkung des Limits 
entfernt. 
Es handelt sich somit um eine auf die konkrete Örtlichkeit abgestimmte verkehrsbehördliche 
Anordnung, die nicht mit anderen innerstädtischen Straßen vergleichbar ist. Sie hat auch keine 
Auswirkungen auf die zeitlich begrenzten Geschwindigkeitsreduzierungen vor anderen schüt-
zenswerten Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäuser). 
 
Frage 2: 
Teilt die Stadt Fulda die Einschätzung der Verkehrsexperten der WHO, des Landes Berlin und 
des ADAC und des VCD? 
 
Antwort: 
Die Tatsache, dass bei geringeren Geschwindigkeiten sich auch das allgemeine Unfallrisiko ver-
ringert, ist nicht von der Hand zu weisen.  
Ob eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h ein Mittel ist, die Emissionen zu reduzieren 
und dabei sogar den Verkehrsfluss zu steigern, kann nicht pauschal beantwortet werden. Dies 
hängt sicherlich vom jeweiligen Verkehrsnetz, der Verkehrsbelastung und der Verkehrslenkung 
in einer Stadt ab. Ohne detaillierte Kenntnis und Prüfung der genannten Studien kann nicht 
beurteilt werden, ob die dort erarbeiteten Ergebnisse auch für eine Stadt in der Größenordnung 
von Fulda Gültigkeit haben. So ist beispielsweise gerade die besondere verkehrliche Situation 
in Stuttgart (Großstadt in einer Kessellage) nicht gerade dazu geeignet, Untersuchungsergeb-
nisse von dort ohne eine detaillierte Betrachtung auf eine Stadt wie Fulda zu übertragen.  
Bei dieser Thematik sollte auch berücksichtigt werden, dass in der Stadt Fulda schon seit den 
frühen neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts in weiten Teilen der Wohngebiete Tempo-30-
Zonen angeordnet worden sind. Auch im Zuge der Änderung der StVO im Jahr 2017 wurde 
durch die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Fulda im Nahbereich von besonders schützens-
werten Einrichtungen auch auf klassifizierten Straßen (Bundes- , Landes- und Kreisstraßen) 
und Vorfahrtsstraßen (Zeichen 306) im Nahbereich von schutzbedürftigen Einrichtungen (Kin-
dergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflege-
heimen, Krankenhäuser) die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt.  
Über die dargestellten bereits vorgenommenen Veränderungen hinaus besteht ohne eine Ände-
rung der Straßenverkehrsordnung jedoch derzeit keine Möglichkeit flächendeckend Tempo 30 
in der Innenstadt anzuordnen. 
 
(Ergänzend die Antwort zur Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Tempo 30 Zo-
nen in der Innenstadt vom 29.01.2019) 
 
 
4. Anfrage der LioM FD-Fraktion betr. die Mietpreisentwicklung 
 
Antwort von Stadtbaurat Schreiner 
 
Frage 1: 
Wann hat der Magistrat der Stadt Fulda Kenntnis erhalten von der „Zusatzerhebung zur Wohn-
situation des Mikrozensus 2018“ und den Ergebnissen für die Stadt Fulda? 
 
Frage 2: 
Wie stellen sich – angesichts dieser neueren Zahlen des IWU Instituts – die Grundlagen unse-
res Antrages nach Beantragung der Stadt Fulda auf Aufnahme in die Liste der Gebiete mit an-
gespannten Wohnungsmärkten dar? 
 
Frage 3: 
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Wie ist, angesichts der 70% Steigerung der Angebotsmieten in der Stadt Fulda, die damit trau-
riger Spitzenreiter in Hessen ist, zu bewerten, dass die Mietpreisbremse in Fulda keine Anwen-
dung findet, da die Stadt nicht in der Liste mit angespannten Wohnungsmärkten verzeichnet 
ist? 
 
Antwort zu 1 bis 3: 
Diese Anfrage nimmt Bezug auf eine Kleine Anfrage im Hessischen Landtag vom 24.10.2019 
und verweist auf das darin enthaltene Zahlenmaterial. Demnach lag Fulda in 2008 mit damals 
durchschnittlich 5,00 € pro m² an der vorletzten Position unter den hessischen Städten (Kreis-
frei oder Sonderstatus) und rangiert in 2018 mit 8,50 € pro m² nun an drittletzter Position. Die 
durchschnittliche Bruttokaltmiete pro m² Wohnfläche lag in Hessen im Jahr 2018 bei 8,60 €. 
Somit ist zunächst festzustellen, dass Fulda nicht Spitzenreiter in den Miethöhen von Hessen 
ist, sondern zuletzt eine Steigerung von durchschnittlichen Mieten erfuhr, die Online-Portale als 
Informationsquelle anbieten.  
Die hessische Landesregierung führt hierzu aus: „Bei der Interpretation der Angaben zu Ange-
botsmieten ist zu berücksichtigen, dass diese Mieten nicht unbedingt repräsentativ für den ge-
samten Wohnungsmarkt sind, da sie auf der Auswertung von Online-Portalen basieren und 
nicht alle Gruppen von Vermietern diesen Weg gleichermaßen nutzen. Auch können Verände-
rungen der Miete in einzelnen Jahren insbesondere bei kleineren regionalen Einheiten darauf 
beruhen, dass sich das Wohnungsangebot auf den Portalen in diesen Zeiträumen unterschei-
det, beispielsweise hinsichtlich Wohnungsgröße, Alter oder Qualität. Zudem ist eine zusätzliche 
Verzerrung durch teilmöblierte Angebote seit 2015 zu berücksichtigen. Angaben zu den Be-
standsmieten, wie auch die Angaben zur Beantwortung der weiteren Fragen, stammen aus Er-
gebnissen der Zusatzerhebung zur Wohnsituation des Mikrozensus. Die Daten aus der Mikro-
zensus-Zusatzerhebung 2018 zur Wohnsituation sind aufgrund methodischer Umstellungen nur 
begrenzt mit den Ergebnissen aus den Vorjahren vergleichbar. Da es sich beim Mikrozensus 
um eine Stichprobe handelt, sind kleinräumige regionale Auswertungen nicht möglich.“ (Zitat 
Ende) 
In der Tat behandelt die zitierte Mikrozensus-Studie als unterste Betrachtungsebene den Land-
kreis Fulda, für den eine durchschnittliche Bruttokaltmiete i.H.v. 5,70 € pro qm für 2018 aus-
gewiesen wird. Das Statistische Landesamt führt hierzu aus: „Die durchschnittliche Nettokalt-
miete pro Quadratmeter Wohnfläche lag in Hessen im Jahr 2018 bei 7,60 Euro. Die niedrigste 
Nettokaltmiete mit durchschnittlich 4,80 Euro pro Quadratmeter zahlten Haushalte in den ost-
hessischen Landkreisen (Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder-Kreis und Werra-Meißner-
Kreis).“ (Zitat Ende) 
Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik in Deutsch-
land. Seit 1957 wird im Rahmen des Mikrozensus jährlich 1% der Haushalte stellvertretend für 
die gesamte Bevölkerung zu ihren Lebensbedingungen befragt. In Hessen sind dies etwa 
60.000 Personen in rund 30.000 Haushalten. Die in der Anfrage erwähnte, im Jahr 2018 er-
stellte Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt zur Feststellung von Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten weist eine mittlere Angebotsmiete für die Stadt Fulda i.H.v. 5,65 
€ aus und sieht angesichts fehlender Indikatoren keinen weiteren Handlungsbedarf. 
Generell bleibt zu konstatieren, dass die Neubautätigkeit in Fulda hoch ist, was vermehrt zur 
Schaffung von Mietwohnungsbau führt. Aufgrund der gestiegenen Baupreise und folglich höhe-
rer Mieten im Neubausegment verändert sich mit zunehmender Schaffung weiterer Wohnungen 
auch der durchschnittliche Mietpreis im Stadtgebiet. Zu beachten ist ferner, dass in die Statis-
tik auch Werte eingehen, die nicht 1:1 miteinander vergleichbar sind, bspw. möblierte 1-
Zimmer-Wohnungen, Studentenappartements, etc. Mit dem städtischen Förderprogramm kann 
gerade im Neubaubereich Einfluss auf Miethöhen genommen werden 
 
 
5. Anfrage der CWE-Fraktion betr. ÖPNV-Fahrplanwechsel am 15.12.2019 
 
Antwort von Stadtbaurat Schreiner 
 
Frage 1: 
Wie viele Rückfragen bzw. Nachfragen hat es gegeben in Bezug auf Schülerverkehre, bzw. Li-
nien und gibt es aktuell noch Eingänge? 
 
Antwort:  
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Eingehende Beschwerden werden zusammen mit dem Verkehrsunternehmen geprüft und wenn 
möglich abgestellt. Zu einem Zwischentermin am 20.01.2020 lagen der RhönEnergie 46 Mel-
dungen vor, davon bezogen sich 29 auf den Landkreis, 5 auf das AST, 2 auf den Schülerver-
kehr und 10 auf die städtischen Linien. 
In Bezug auf den morgendlichen Schülertransport gab es vor Weihnachten in Bronnzell und 
Edelzell zunächst Irritationen bei den Eltern und Transportengpässe. Das Verkehrsunterneh-
men hat darauf umgehend reagiert und die Einsatzwagen angepasst und mit eigenem Personal 
vor Ort die Situation beobachtet und die Schüler und Eltern an den Haltestellen über das Fahr-
tenangebot informiert. Die Situation konnte damit innerhalb der ersten Woche nach dem Fahr-
planwechsel entschärft werden. In anderen Bereichen des Stadtgebietes wurden die Rückmel-
dungen der Busfahrer zum Besetzungsgrad der Busse ausgewertet und bei Bedarf durch Ein-
satz größerer Fahrzeuge nachgesteuert. Seit dem Ende der Schulferien sind uns keine Proble-
me im Schülerverkehr mehr mitgeteilt worden. Im Laufe des Januars hat die Zahl der Be-
schwerden deutlich abgenommen. Es gehen bei der Stadtverwaltung nur noch vereinzelt Be-
schwerden ein. Diese beziehen sich zumeist auf nicht sichergestellte Anschlussverbindungen 
am Busbahnhof Stadtschloss. 
 
Frage 2: 
Wie wurde vom Magistrat darauf reagiert? 
 
Antwort: 
Eingehende Beschwerden, welche den Betriebsablauf des Verkehrsunternehmens betreffen 
(z.B. Verspätungen, Beschwerden zum AST, etc.) werden unmittelbar an das zuständige Ver-
kehrsunternehmen weitergeleitet. Dieses prüft umgehend den Sachverhalt und beantwortet die 
jeweilige Beschwerde. Beschwerden, die in Zusammenhang mit den neuen Festlegungen des 
Nahverkehrsplans stehen, werden seitens der Stadt Fulda geprüft und beantwortet. Bei dem 
Verkehrsunternehmen eingehende diesbezügliche Beschwerden werden an die Stadt weiterge-
leitet, den Beschwerdeführern wird eine Zwischennachricht gegeben. Im Rahmen der Vorberei-
tungen zu einer weiteren Umsetzungsstufe des Nahverkehrsplans werden wir in Kooperation 
mit dem Verkehrsunternehmen die eingegangenen Beschwerden nochmals hinterfragen und 
versuchen, hierzu Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
 
Frage 3: 
Wie wurde das AST Angebot den Bürgern näher gebracht? 
 
Antwort: 
Im Vorfeld des Fahrplanwechsels am 15.12.2019 wurde bei einer Ortsbeiratssitzung in Gläser-
zell seitens der Stadtverwaltung sowie des Verkehrsunternehmens das AST-Angebot für das 
Fuldatal vorgestellt und Fragen der Anwesenden Ortsbeiratsmitglieder und von Bürgerinnen 
und Bürgern beantwortet. 
Neben den üblichen Pressemitteilungen wurden darüber hinaus Informationen zum AST-
Angebot an alle Haushalte des Fuldatals als Beilage zu den Printmedien verteilt, Informationen 
in den Aushangvitrinen der Ortsvorsteher bereitgestellt und auf die diversen Fahrplanaus-
kunftsmöglichkeiten bei RMV und RhönEnergie hingewiesen. 
 
 
6. Anfrage der FDP-Fraktion betr. Inobhutnahmen 
 
Antwort von Bürgermeister Wehner 
 
Frage 1: 
Wie haben sich die Fallzahlen der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in den letzten 
5 Jahren entwickelt? 
 
Antwort: 
In den letzten 5 Jahren gab es Inobhutnahmen wie folgt: 
 
2019 65 
2018 64 
2017 75 
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2016 147 
2015 171 
 
Frage 2: 
Sind hinreichend Plätze freier Träger in Fulda vorhanden? 
 
Antwort: 
Da Inobhutnahmen als vorläufige Schutzmaßnahmen plötzlich notwendig werden und nicht 
planbar sind, kommt es vor, dass bei unvorhersehbarer Häufung nicht ausreichend Plätze ver-
fügbar sind. Zur Versorgung muss dann auf Einrichtungen außerhalb der Region zurückgegrif-
fen werden. Im Schnitt ist das Platzangebot jedoch ausreichend. 
 
Frage 3: 
Gibt es konkrete Anlässe für die Änderung der Fallzahlen, soweit hier gravierende Sprünge vor-
liegen? 
 
Antwort: 
In den Jahren 2015 und 2016 und noch Anfang 2017 gab es aufgrund der vielen unbegleiteten 
minderjährigen Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der massiven Zuwanderung durch 
die „Flüchtlingsströme“ einen gravierenden Sprung. Danach hat sich die Zahl wieder auf dem 
Niveau der Vorjahre stabilisiert. 
 
 
7. Anfrage der BfO-Fraktion betr. abschließbare Fächer für Schüler in Schulen 
 
Antwort von Bürgermeister Wehner: 
 
Frage 1: 
Gibt es in den Grundschulen bereits abschließbare Fächer in den Klassenräumen bzw. hat es 
diese schon einmal gegeben? 
 
Antwort: 
In den Grundschulen der Stadt Fulda werden den Grundschülern keine abschließbaren Fächer 
zur Verfügung gestellt. Eine Nachfrage unter den städtischen Grundschulen hat ergeben, dass 
Materialien durchaus in den Klassenräumen verbleiben können. Die Klassenräume werden nach 
Schulende verschlossen, sodass für die notwendige Sicherheit gesorgt ist.  
 
Frage 2: 
Wie viele abschließbare Fächer (ein Gefach pro Schüler) müsste man ungefähr zur Verfügung 
stellen, wenn man dies nur für die Fuldaer Grundschulen bereitstellen würde? 
 
Antwort: 
Laut Landesstatistik werden mit Stand von November 2019 an städtischen Grundschulen 2229 
Grundschüler unterrichtet. Eine Bereitstellung von Fächern in Grundschulen ist nicht geplant.  
Das Thema des Tragens von schweren Schulranzen und dessen möglichen gesundheitlichen 
Folgen wird immer wieder aufgegriffen, ohne dass es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, ab 
welchem Gewicht ein Schulranzen als zu schwer anzusehen ist. Es wird daher den Eltern gera-
ten, auf einen für das eigene Kind passenden Schulranzen zu achten, die Länge der Tragegurte 
so einzustellen, dass der Ranzen immer am Rücken anliegt, nur das in den Schulranzen zu pa-
cken, was auch tatsächlich am Schultag benötigt wird, Sammelhefter öfter mal auszusortieren 
und mit den Lehrer*innen zu klären, welche Bücher oder Materialien in der Schule oder auch 
zuhause verbleiben können. 




